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GEMEINDERAT
Referendum gegen Strassenreglement zustande 
gekommen
Das bestehende Reglement für die «Beiträge der 
Gemeinde Ebnat-Kappel an den Bau und Unterhalt 
von Gemeindestrassen» aus dem Jahre 1990 ist 
veraltet. Daher wurde als Ersatz ein neues Regle-
ment ausgearbeitet. Der Gemeinderat hat das 
neue Reglement über die Beiträge der Gemeinde 
Ebnat-Kappel an den Bau und Unterhalt sowie für 
die Nutzung von Gemeindestrassen (kurz: Stras-
senreglement) an seiner Sitzung vom 10. Dezem-
ber 2020 genehmigt. Das Reglement wurde vom 
25. Januar 2021 bis 5. März 2021 dem fakultativen 
Referendum unterstellt. Am 4. März 2021 hat das 
Referendumskomitee im Namen der Einwohner-
vereine Schattenhalb Ebnat, Hüsliberg, Winters-
berg-Bendel-Schwand und Blomberg-Brandholz 
die gesammelten Unterschriften dem Gemeinde-
rat eingereicht.

Das Quorum für das Zustandekommen eines Re-
ferendumsbegehrens beträgt 200 gültige Unter-
schriften von in der Gemeinde stimmberechtigen 
Personen. Die eingegangenen Unterschriften wur-

den durch die Stimmregisterführerin geprüft. Die 
Stimmregisterführerin bestätigt, dass sich auf den 
80 eingereichten Unterschriftenlisten insgesamt 
619 gültige Unterschriften befinden. Gemäss 
Art. 18 der Gemeindeordnung (GO) stellt der Ge-
meinderat fest, ob das Begehren zustande gekom-
men ist. Ist das Begehren zustande gekommen, 
so ordnet der Rat innert sechs Monaten die Ur-
nenabstimmung an. Der Gemeinderat hat an sei-
ner Sitzung vom 11. März 2021 festgestellt, dass 
das Referendumsbegehren zustande gekommen 
ist. Die Urnenabstimmung über das Strassenreg-
lement hat der Gemeinderat auf den Sonntag, 
13. Juni 2021 angesetzt.

Mit dem Versand der Abstimmungsunterlagen im 
Mai 2021 wird den Stimmberechtigten die Abstim-
mungsbroschüre mit dem Gutachten, Stellung-
nahme und Antrag des Gemeinderates zugestellt. 
Eine allfällige Stellungnahme des Referendumsko-
mitees wird ebenfalls in der Abstimmungsbroschü-
re abgedruckt.

HANDÄNDERUNGEN 
FEBRUAR 2021
Stahlie Johann Peter, in Ebnat-Kappel, an 
Abderhalden Seth, in Ebnat-Kappel, 
Nr. 2421, Hof, Scheune, 12’559 m² Boden, 
Nr. 2413, Schluecht, 11’145 m² Boden

Stahlie Johann Peter, in Ebnat-Kappel, an 
Graf Nathalie, in Ebnat-Kappel, Nr. 2364, 
Hof, Garage, 3’443 m² Boden, Nr. 3381, Hof, 
Scheune, 29’853 m² Boden

Stahlie Johann Peter, in Ebnat-Kappel, an 
Roth Margrit, in Ebnat-Kappel, Nr. 2564, 
Ruchweid, 4’950 m² Boden

Erbengemeinschaft Bösch Rosmarie an 
R&R Partner AG, in Ebnat-Kappel, Nr. 1647, 
Lei, 1’825 m² Boden

Merkli Rosmarie, in Wattwil, an Frei  
Markus, in Ebnat-Kappel, Nr. 942, Nesten-
berg, 16’886 m² Boden

Bleiker Jürg, in Ebnat-Kappel, an Widmer 
Thomas Roger und Monika, in Zürich, zu je 
½ ME, Nr. 2260, Schwand, Wohnhaus, Scheu-
ne, 28’224 m² Boden, Nr. 427, Tännler, Feri-
enschopf, 10’676 m² Boden, Nr. 2251, 
Schwand, Schopf, 13’501 m² Boden, Nr. 2453, 
Schwand, 962 m² Boden, Nr. 2459, Nass-
schwendi, 1’733 m² Boden

Nr.: Grundstücknummer
StWE-WQ: Stockwerkeigentums-Wertquote
ME: Miteigentum

BAUKOMMISSION ERWEITERUNG UND INSTAND-
SETZUNG SCHULANLAGE WIER
Fertigstellung Aula und Kindergarten 

AHV-ZWEIGSTELLE

Individuelle Prämienverbilligung 
2021 – Erinnerung Einreichfrist

Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen haben Anrecht auf individuelle 
Prämienverbilligungen (IPV). Für eine Berechnung 
sind die persönlichen und familiären Verhältnis-
se am 1. Januar 2021 massgebend.

Die Einreichfrist für die individuelle Prämienver-
billigung 2021 läuft nur noch bis zum 
31. März 2021. Anmeldungen, die nach diesem 
Stichtag eingehen, können nicht mehr oder nur 
in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. 

Die Anmeldung ist elektronisch einzureichen 
unter www.svasg.ch/ipv. Dort finden Sie auch 
weitere Informationen oder können eine Selbst-
berechnung vornehmen. Bei Fragen dürfen Sie 
sich gerne an die SVA St. Gallen, 071 282 61 91, 
oder die AHV-Zweigstelle, 071 992 64 13, wenden.

GEMEINDERAT

Rechtskraft Nachtrag zum  
Reglement über die Benützung 
von Gemeinde- und Schulräume 
sowie Aussenanlagen durch Dritte

Per 1. Januar 2016 ist das Reglement über die 
Benützung von Gemeinde- und Schulräumen 
sowie Aussenanlagen durch Dritte in Kraft ge-
treten. Im Reglement sind unter anderem das 
Bewilligungsverfahren für die Nutzung der Lie-
genschaften, die Gebühren und die Benützungs-
bestimmungen geregelt.

Aufgrund der Erweiterung der Schulanlage Wier 
und der Stilllegung der alten Schafbüchelturn-
halle hat der Gemeinderat das Reglement ange-
passt. Die Anpassungen wurden im Nachtrag 
vom 10. Dezember 2020 durch den Gemeinderat 
genehmigt. Anschliessend wurde der Nachtrag 
vom 18. Dezember 2020 bis 26. Januar 2021 
während 40 Tagen dem fakultativen Referendum 
unterstellt. Das Referendum wurde nicht ergrif-
fen. Der Nachtrag zum Reglement ist somit 
rechtskräftig und wird per 1. Januar 2021 in Kraft 
gesetzt.

Kindergarten Wier

Im August 2020 wurde das neue Schulhaus 
Wier B und die Turnhalle Wier C in Betrieb ge-
nommen. Die neuen Räume wurden durch die 
Oberstufe, die Bibliothek und Ludothek, den 
Schwingclub Wattwil und Umgebung sowie 
durch weitere Vereine bezogen. Fast zeitgleich 
mit dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten 
starteten auch die Erneuerungs- und Umbauar-
beiten im alten Schulhaus Wier A inklusive Aula.

In der Aula wurden die Wände neu gestrichen, 
der bestehende Parkettboden saniert und teil-
weise ersetzt, die Lüftungsanlage erneuert sowie 
die Bühnenelemente optimiert. Zudem wurde 
die Bühnentechnik mit einer neuen Beschallungs- 
und Lichtanlage ausgestattet. Die erneuerte Au-
la bietet nun optimale Voraussetzungen für 
Schul-, Gemeinde- und Vereinsveranstaltungen.

Im alten Schulhaus Wier A wurden zwei Kinder-
gärten geschaffen. Ursprünglich im Bauprojekt 
vorgesehen waren ein Kindergarten und zwei 
Primarschulklassen. Aufgrund der hohen Schü-
lerzahlen im Kindergarten hat die Schule Ebnat-

Kappel auf das Schuljahr 2020/2021 einen zu-
sätzliche Kindergarten eröffnet. Dies veranlasste 
die Baukommission, die Planung anzupassen und 
auf die Primarschulklassen im Wier zu verzichten 
und dafür zwei neue Kindergärten zu realisieren. 
Der Einbau der zwei Kindergärten in das Schul-
haus Wier A konnte innerhalb des Gesamtkredi-
tes für die Erweiterung und Instandsetzung der 
Schulanlage Wier ausgeführt werden. So befin-
det sich im Schulhaus Wier A neu je ein Kinder-
garten im Erdgeschoss und im ersten Oberge-
schoss. Der provisorische Zugang zum Schulhaus 
Wier A wird neu als Haupteingang für die Kin-
dergärten genutzt. Anfang Februar 2021 konn-
ten die Kinder vom Kindergarten Linden a, mit 
der Lehrperson Vroni Gerig, und Linden b, mit 
den Lehrpersonen Sandra Tschanz und Roswitha 
Thoma, die neuen Räumlichkeiten im Oberstu-
fenschulhaus Wier beziehen. Der Umzug wurde 
mit den Lehrpersonen und den Mitarbeitenden 
des Hauswart-Dienstes mit Unterstützung des 
Bauamtes in den Sportferien durchgeführt. Die 
Baukommission und der Gemeinderat danken 
allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz.

GEMEINDERAT

Herzliche Gratulation Jan Scherrer  
Aktion der Bäckereien/Konditoreien

Der Snowboarder Jan Scherrer aus Ebnat-Kappel 
hat am vergangenen Wochenende an den Free-
style-Weltmeisterschaften in Aspen (USA) die 
Bronzemedaille in der Halfpipe gewonnen. Er 
erzielte damit das beste Ergebnis seiner Karriere. 

Der Gemeinderat gratuliert Jan Scherrer herzlich 
zu dieser sportlichen Höchstleistung und wünscht 
ihm weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Alle vier Ebnat-Kappler Bäckereien/Konditoreien 
bieten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ab 
Samstag, 20. März 2021, eine eigens zu Ehren 
für den WM-Medaillengewinn von Jan Scherrer 
kreierte Köstlichkeit an. Lassen Sie sich von der 
Kreativität der Bäckerei-Konditorei Forrer, Café-
Konditorei Kunz, Bäckerei-Konditorei Schambron 
und Kafihus 12 überraschen.

ORTSGEMEINDE KAPPEL

Urnenabstimmung vom 25. April 2021 

Die Bürgerversammlung 2021 ist aufgrund der 
Covid-19-Pandemie abgesagt, deshalb findet 
am 25. April 2021 eine Urnenabstimmung 
über die Jahresrechnung 2020 und das Bud-
get 2021 statt. Informationen zur brieflichen 
Stimmabgabe und zur Urnenöffnungszeit be-
finden sich auf dem Stimmausweis in den 
Abstimmungsunterlagen, welche bis Ende 
März zugestellt werden.

Fehlende Stimmausweise und Abstimmungs-
unterlagen können bis Freitag vor dem Ab-
stimmungssonntag bei der Ortsgemeinde 
Kappel bezogen werden.

Verwaltungsrat Ortsgemeinde Kappel

URNENABSTIMMUNGEN 
VOM 13. JUNI 2021

Am 13. Juni 2021 finden nebst eidgenössi-
schen und kantonalen Abstimmungsvorlagen 
folgende Urnenabstimmungen statt:

Kommunale Vorlagen 

• Abstimmung über die Jahresrechnung 
2020 der politischen Gemeinde  
Ebnat-Kappel

• Abstimmung über das Reglement über 
die Beiträge der Gemeinde Ebnat-Kappel 
an den Bau und Unterhalt sowie für die 
Nutzung von Gemeindestrassen (kurz: 
Strassenreglement)

Informationen zur brieflichen Stimmabgabe 
und zu den Urnenöffnungszeiten finden Sie 
auf dem Stimmrechtsausweis in den Abstim-
mungsunterlagen.

Fehlende Stimmrechtsausweise und Abstim-
mungsunterlagen können bis Freitag vor dem 
Abstimmungssonntag während der ordentli-
chen Büroöffnungszeiten im Gemeindehaus 
bei der Stimmregisterführerin (Front Office) 
bezogen werden.

Gemeinderat Ebnat-Kappel

Aula Wier

Kindergarten Wier


